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HINWEIS: Bitte füllen Sie alle Felder korrekt aus. Die mit einem * gekennzeichneten 

Felder sind verpflichtend auszufüllen. Für alle Datumseingaben gilt das Format 
„TT.MM.JJJJ“.  

Das Formular ist online unter https://www.kainbach.gv.at/formulare digital abrufbar. 

 

1. Angaben zu den Antragstellern/innen 
 

Familienname/Firma * 
 
 
 

Titel  

 

Vorname * 
 

 

Adresse * 
 Haus-Nr. *  

 

Ort * 
 PLZ *  

 

Telefon  
 

Mobil  Fax  

 

E-Mail  
 

 

 
2. Art des/der Abbruchobjektes/e 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Ort des/der Abbruchobjektes/e 
 
Straße *  Nr. *  

 

KG *  Gst. Nr.   EZ  

  Gst. Nr.   EZ  

https://www.kainbach.gv.at/formulare
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4. Datum und Unterschrift der Antragsteller/innen  
 

Ort 
 

Datum 
 

Unterschrift 
 

 

Ort 
 

Datum 
 

Unterschrift 
 

 
 

5. Firmenmäßige Zeichnung (wenn der/die Antragsteller/in eine juristische Person ist) 
 
Firmenbuch-Nr. 

 

 
 
 
 
 
Die Zeichnungsberechtigten (bitte in Blockschrift)   

 
 

 
 

6. Bevollmächtigter/e Vertreter/in 
 

Familienname  
 
 

Akad. Grad  

 

Vorname  
 

 

Adresse  
 Haus-Nr.   

 

Ort  
 PLZ   

 

Vollmacht vom  
 

 

Datum  
 

Unterschrift  

 

 

7. Telefonische Erreichbarkeit 
 

Tel. Nr. des/der Bevollmächtigten  

Tel. Nr. des/der Planverfassers/in  
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8. Zustimmungserklärung der Grundeigentümer/innen oder Bauberechtigten  
(wenn die Antragsteller/innen nicht selbst Grundeigentümer/innen oder Bauberechtigte sind) 

 
Grundbuchauszug vom *  

 

7.1.  Familienname  
 

Akad. Grad 
 

 

Vorname  
 

 

Adresse  
 Haus-Nr.   

 

Ort  
 PLZ *  

 

Unterschrift  
 

 

7.2.  Familienname  
 

Akad. Grad  
 

Vorname  
 

 

Adresse  
 Haus-Nr.   

 

Ort  
 PLZ *  

 

Unterschrift  
 

 
 

9. Erforderliche Unterlagen gemäß § 32 Baugesetz  
 
 Amtliche Grundbuchabschrift (nicht älter als 6 Wochen) 
 Zustimmungserklärung des Grundeigentümers oder des Inhabers des Baurechtes, wenn der 

Antragsteller nicht selbst Grundeigentümer oder Inhaber des Baurechtes ist oder die 
Zustimmung der Mehrheit nach Anteilen bei Miteigentum nach dem 
Wohnungseigentumsgesetz 2002 

 Lageplan M 1:1000 mit Darstellung der Abbruchobjekte – gelb angelegt (2- fach)  
 Bruttogeschossflächenberechnung aller Geschosse (1-fach oder auf dem Lageplan)  
 Beschreibung der technischen Ausführung des Abbruches, der Sicherheitsmaßnahmen, der 

Maßnahmen für Lärm- und Staubschutz sowie Angaben über die Sortierung und den Verbleib 
des Bauschuttes und der abschließenden Vorkehrungen samt Fotodokumentation 

 Firmenbuchauszug bei juristischen Personen 
 

Weiterführende Informationen zum Abbruch, sowie Formblätter für ein Rückbaukonzept, wie für eine 

Schad- und Störstofferkundung gemäß ÖN B 3151 finden Sie unter: 

http://abfallwirtschaft.steiermark.at/cms/beitrag/11614967/71588103/ 

 

Baubewilligungspflichtige Vorhaben im vereinfachten Verfahren 
Gem.§ 20 Z 6 Stmk. BauG, sind sofern sich aus §§ 19 und 21 nichts anderes ergibt: 
 
6. der Abbruch von Gebäuden, ausgenommen Nebengebäude; 

 

http://abfallwirtschaft.steiermark.at/cms/beitrag/11614967/71588103/

